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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von der Fakultät für Rechtswissenschaft der Univer-
sität Regensburg als Dissertation im Sommersemester 2015 angenommen. Sie ist im 
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gleitet haben. Ihnen allen möchte ich für ihre Unterstützung herzlich danken.

Ganz besonderer Dank gebührt meinem Doktorvater Professor Dr. Robert  
Uerp mann-Wittzack. Bereits während des Studiums hat er meine Begeisterung für 
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ment für diese Dissertation gelegt. Den gesamten Entstehungsprozess der Arbeit hat 
er eng begleitet und mit Ratschlägen und Denkanstößen unterstützt. Gleichzeitig 
ließ er mir großen wissenschaftlichen Freiraum bei der Gestaltung der Arbeit, wo-
für ich sehr dankbar bin. 

Ebenso danken möchte ich Professor Dr. Alexander Graser, der das Zweitgutach-
ten erstellt hat. An seinem Lehrstuhl war ich im Wintersemester 2012, als ich mit 
der Arbeit an der Dissertation noch am Anfang stand, als wissenschaftlicher Mitar-
beiter beschäftigt. Von seinen Denkanstößen und der netten Atmosphäre am Lehr-
stuhl habe ich in dieser Zeit sehr profitiert.

Danken möchte ich zudem der Friedrich-Ebert-Stiftung, die mich im Rahmen der 
Graduiertenförderung bei dieser Arbeit nicht nur finanziell unterstützt hat, sondern 
es auch ermöglicht hat, mich bundesweit mit anderen Promovierenden auszutau-
schen.

Larissa Borkowski und Niklas Hafenrichter danke ich herzlich für das Korrektur-
lesen und ihre Anmerkungen in der letzten Phase meiner Arbeit. 

Während einer solchen Arbeit durchläuft man so manche Höhen und Tiefen,  
bis man am Ziel angekommen ist. Daher möchte ich mich ganz besonders bei  
Ale xandra Beck bedanken, die auf diesem Weg immer an meiner Seite war. Ihre 
liebevolle Unterstützung ist von unschätzbarem Wert.

Zum Schluss und ganz besonders möchte ich mich bei meinen Eltern bedanken. 
Sie haben mir die Dinge, auf die es im Leben ankommt, vermittelt und mich immer 
bedingungslos unterstützt. 



VI Vorwort

Die Arbeit ist meinem Onkel, Wolfgang Herdegen, in memoriam gewidmet. Er 
war selbst Jurist und mir stets ein guter Ratgeber.

München, im September 2015 Simon Hümmrich-Welt
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Einleitung

Die Nachrichtenlage im Jahr 2014 wurde beherrscht von Meldungen über bewaffne-
te Konflikte. Hierzu zählen der seit Jahren andauernde Konflikt in Syrien, neue 
Kämpfe im postrevolutionären Libyen, Konflikte im neugegründeten Südsudan, der 
neuerliche Gewaltausbruch im Gaza-Konflikt, die Kämpfe in der Ost-Ukraine so-
wie der Gewaltausbruch im Nordirak. Auch diesen blutigen Auseinandersetzungen 
wird früher oder später eine heute kaum vorstellbare Phase des brüchigen Friedens 
folgen. Die Frage nach einer Verantwortung zum Wiederaufbau von Post-Kon-
flikt-Staaten rückt dann in den Vordergrund. Ob das die Beziehungen der Staaten 
ordnende Völkerrecht eine solche „Responsibility to Rebuild“ kennt, soll die vorlie-
gende Arbeit klären. 

Im Folgenden sollen kurz die Problematik der Responsibility to Rebuild erläutert 
werden sowie der Forschungsstand und der Gang der Darstellung aufgezeigt wer-
den.

A. Problemaufriss

2014 wurden 31 Kriege und bewaffnete Konflikte gezählt.1 In der Kriegsursachen-
forschung können diese in Kategorien wie zwischenstaatliche Kriege, Antiregime-
kriege, Autonomie- und Sezessionskriege, Dekolonisationskriege und sonstige 
Kriege eingeordnet werden.2 Aus völkerrechtlicher Perspektive spricht man von 
internationalen oder internen bewaffneten Konflikten. Zwischenstaatliche Ge walt-
anwendung lässt das heutige Völkerrecht als Ausnahme vom generellen Gewaltver-
bot grundsätzlich nur in Ausübung des Selbstverteidigungsrechtes oder mit einem 
entsprechenden Mandat des Weltsicherheitsrates zu. 

Die Phase nach Ende der Kampfhandlungen gestaltet sich – unabhängig von der 
Kategorisierung der Gewalt – als schwierige Übergangszeit, in der ehemalige 
Kriegsgesellschaften zwischen einer Stabilisierung hin zu einer friedlicheren Zu-
kunft und einem neuerlichen Ausbruch der Gewalt schwanken. Rein statistisch ge-

1 Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF), Pressemitteilung vom 29. Dezem-
ber 2014.

2 Siehe zu dieser Kategorisierung die Analysen der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenfor-
schung des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Hamburg: Arbeitsgemeinschaft 
Kriegsursachenforschung, AKUF Analysen Nr.  11, Kriege und bewaffnete Konflikte 2012, S.  8.
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sehen, kommt es in ungefähr der Hälfte der Staaten, die gerade einen Krieg über-
standen haben, innerhalb der ersten fünf Jahre nach Konfliktende zu einem erneu-
ten Aufflammen der Gewalt.3 Da jeder erneute Gewaltausbruch als Bedrohung für 
die Menschen angesehen wird, stellt sich auch für die internationale Gemeinschaft 
der nicht unmittelbar betroffenen Staaten die Frage nach dem richtigen Umgang mit 
den betroffenen Ländern in der Post-Konflikt-Phase. Die Antwort hierauf besteht in 
der überwiegenden Zahl der Fälle in vielfältigen Bemühungen, die betroffenen 
Staaten wiederaufzubauen und Grundlagen für einen nachhaltigen Frieden zu 
schaffen. 

So wurde nach den Sezessionskriegen auf dem Balkan in den neunziger Jahren 
der Aufbau der neuen jungen Staaten unterstützt. Nach den Bürgerkriegen in Afri-
ka wie beispielsweise in Mosambik, Liberia oder Sierra Leone wurden häufig 
Peace building-Missionen der Vereinten Nationen geschaffen. Die weitreichendsten 
Eingriffe zur Unterstützung von Wiederaufbau und Friedenskonsolidierung erfolg-
ten im Kosovo und in Osttimor. In diesen beiden Fällen kam es zur Einrichtung von 
Übergangsverwaltungen unter dem Dach der Vereinten Nationen (UNMIK und 
UNTAET), die umfassende Befugnisse zum Wiederaufbau der jeweiligen Kon-
flikt region hatten. Auch die großen Staaten Afghanistan und Irak sollten wieder 
aufgebaut werden. Im Irak übernahm die von den intervenierenden Staaten USA 
und Vereinigtes Königreich geführte Coalition Provisional Authority (CPA) die Ge-
staltung der Post-Konfliktphase. Der Wiederaufbau konnte sich dabei – im Gegen-
satz zur vorangegangenen militärischen Intervention – auf eine Resolution des Si-
cherheitsrates stützen.4 In Afghanistan beschäftigten sich die ISAF (International 
Security Assistance Force) und die UNAMA (United Nations Assistance Mission in 
Afghanistan) mit dem Wiederaufbau. An die Intervention mit UN-Mandat in Liby-
en 2011 schließt sich die Unterstützungsmission UNSMIL (United Nations Support 
Mission in Libya) an. Alle diese Fälle verdeutlichen, dass die Staatenwelt es als er-
forderlich erachtet, Post-Konflikt-Staaten nicht sich selbst zu überlassen, sondern 
Grundlagen für eine nachhaltige Friedensphase zu schaffen. 

Die Unterstützung beim Wiederaufbau von Post-Konflikt-Staaten ist jedoch nicht 
unumstritten. Gegen einen solchen Wiederaufbau wird insbesondere der grundsätz-
liche Vorwurf einer zu starken Einmischung in die Souveränität der betroffenen 
Staaten erhoben. Zudem sind Art und Umfang friedenskonsolidierender Maßnah-
men im Einzelfall oft umstritten. Erfolg oder Misserfolg von Wiederaufbaubemü-
hungen lassen sich nur schwer bestimmen. Der erneute Gewaltausbruch im Irak 
2014 zeigt mehr als ein Jahrzehnt nach der Intervention und dem mehrere Jahre 
andauernden Bürgerkrieg in der Post-Konflikt-Phase die Schwierigkeiten einer Be-
wertung auf. 

3 Report of the Secretary-General, In Larger Freedom, UN Doc. A/59/2005 vom 21. März 2005, 
Abschnitt 114; Weltbank-Bericht, Breaking the Conflict Trap, S.  83.

4 UN Doc. S/RES/1483 (2003) vom 22. Mai 2003.
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Im Gegensatz zum Recht zur Gewaltanwendung (ius ad bellum) und dem Recht 
während des bewaffneten Konflikts (ius in bello) ist die Phase, die sich an das Ende 
der Kampfhandlungen anschließt, nicht explizit völkerrechtlich geregelt. Gerade 
die oben genannten Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit haben diese „offene 
Flanke des Völkerrechts“5 erkennen lassen. Das Völkerrecht kennt daher weder auf 
die Frage, was Akteure des Post-Konflikt-Wiederaufbaus dürfen, eine klare Ant-
wort, noch regelt es ausdrücklich, ob einzelne Staaten oder die Staatengemeinschaft 
die Verantwortung tragen, Post-Konflikt-Staaten wieder aufzubauen. 

Einen Beitrag zur Frage der Wiederaufbauverantwortung leistete die Internatio-
nal Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) im Jahre 2001, die 
mit dem Konzept der Responsibility to Protect für Aufsehen sorgte. Die Responsi-
bility to Protect war ein Vorschlag zur Lösung des Dilemmas der humanitären In-
tervention. Dabei wird dem klassischen Souveränitätsverständnis, das sich auf die 
Unabhängigkeit des Staates nach Innen und nach Außen beschränkt, ein neues ent-
gegengesetzt. Souveränität beinhaltet demzufolge auch die Verpflichtung eines je-
den Staates, seine Bevölkerung vor schwersten Menschenrechtsverletzungen zu 
schützen.6 Ist der Staat nicht in der Lage oder nicht willens, diese Schutzverantwor-
tung auszuüben, so geht diese Verantwortung auf die internationale Gemeinschaft 
über, die als letztes Mittel militärisch intervenieren können soll. Anschließend an 
die Verantwortungsstufen der Responsibility to Prevent (Prävention im Vorfeld von 
schwersten Menschenrechtsverletzungen) und der Responsibility to React (Eingrei-
fen zur Verhinderung schwerster Menschenrechtsverletzungen), wird im ICISS-Be-
richt eine Responsibility to Rebuild genannt.7 Der Inhalt der Responsibility to Re-
build beschränkt sich nicht nur auf den Aufbau der Strukturen, wie sie vor dem 
Konflikt bestehen. Vielmehr fordert die Responsibility to Rebuild Anstrengungen 
ein, die eine Grundlage für einen positiven Frieden schaffen. Dazu zählen nach dem 
ICISS-Bericht in erster Linie die Schaffung von öffentlicher Sicherheit, der Aufbau 
rechtsstaatlicher Justiz sowie die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung.8 

Responsibility to Protect wird im deutschen Schrifttum mit „Schutzverantwor-
tung“ übersetzt. „Responsibility“ als „Verantwortung“ und nicht als „Verpflichtung“ 
zu übersetzen, scheint nicht nur zur Vermeidung von Konflikten mit der anerkann-
ten Kategorie der „Schutzpflicht“ aus der Grundrechtsdogmatik sinnvoll zu sein. 
Die Abgrenzung zwischen Verantwortung und Verpflichtung ist kompliziert. „Ver-
antwortung“ scheint jedoch am passendsten zu beschreiben, was die Responsibility 
to Protect von den Staaten fordert. Ähnlich einer Verpflichtung verlangt Verantwor-
tung ein gewisses Handeln. Im Gegensatz zur Verpflichtung fordert die Verantwor-
tung aber ein weniger bestimmtes Aktivwerden ein. Der Unterschied zwischen Ver-
antwortung und Verpflichtung liegt damit in der Abstraktheit. Während eine Ver-

5 Schaller, Peacebuilding und „ius post bellum“, SWP-Studie 2006, S.  8.
6 Von Arnauld, Völkerrecht, S.  131, Rn.  311.
7 ICISS-Bericht, S.  39 ff., Abschnitt 5.1 ff.
8 ICISS-Bericht, S.  40 ff., Abschnitt 5.8 ff.
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antwortung im Allgemeinen bestehen kann, besteht eine Verpflichtung nur im 
Konkreten. Die Verantwortung kann sich insofern in einer bestimmten Situation 
zur Verpflichtung verdichten. Gerade wegen des noch umstrittenen rechtlichen Ge-
halts der Responsibility to Protect und der Responsibility to Rebuild bietet sich der 
Begriff der Verantwortung an. In vorliegender Arbeit soll daher am Begriff der 
Verantwortung im Hinblick auf die Responsibility to Rebuild festgehalten werden 
und „Verantwortung zum Wiederaufbau“ oder „Wiederaufbauverantwortung“ als 
deutsche Übersetzung verwendet werden. 

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage, ob eine solche Wiederaufbauverant-
wortung im Sinne der Responsibility to Rebuild Bestandteil des geltenden Völker-
rechts ist. Dabei ist zu untersuchen, ob einzelne Staaten eine Verantwortung zum 
Wiederaufbau trifft. Zudem stellt sich die Frage, ob die Staatengemeinschaft im 
Rahmen der Vereinten Nationen eine Verantwortung hat, Peacebuilding im Sinne 
der Responsibility to Rebuild durchzuführen. 

B. Forschungsstand

In den letzten Jahren ist unter dem Schlagwort „ius post bellum“ eine Diskussion 
entstanden, die sich mit der rechtlichen Ausgestaltung von Post-Konflikt-Situatio-
nen beschäftigt. Umstritten ist vor allem, ob sich ein eigenständiger Regelungskom-
plex im Sinne eines solchen ius post bellum herausbildet beziehungsweise heraus-
bilden sollte, um den Herausforderungen in der Nachkonflikt-Phase gerecht zu wer-
den.9 Gerade die am stärksten in die Belange des Zielstaates eingreifenden 
UN-Übergangsverwaltungen, die im Kosovo und in Ost-Timor als Instrument zur 
Anwendung kamen, sind in der Völkerrechtswissenschaft vielfach – auch im Rah-
men von Dissertationen10 – untersucht worden. Dabei standen vor allem die Kompe-
tenzen der UN-Verwaltung zur Rechtsetzung und zur Verwaltung sowie deren 
rechtliche Kontrolle im Vordergrund. Zu den Kompetenzen von Besatzungsmäch-
ten in einem besetzen Gebiet – wie beispielsweise im Irak – wurde bereits hinrei-
chend, auch im Rahmen einer in Deutschland erschienenen Dissertation11, ge-
forscht. Die behandelte Frage war stets, welche Kompetenzen zur Verfügung ste-
hen, wenn ein Wiederaufbau für politisch notwendig erachtet wird. Die Frage, ob 
neben dieser politischen Notwendigkeit, friedenskonsolidierende Maßnahmen 
durchzuführen, auch eine Verpflichtung zur Nachsorge besteht, stand bisher jedoch 
noch nicht im Fokus der völkerrechtlichen Forschung zur Friedenskonsolidierung. 

9 De Brabandere, Vanderbilt Journal of Transnational Law 43 (2010), 119 (119 ff.); Krajewski, 
ZaöRV 72 (2012), 147 (151); Molier, in: Molier/Nieuwenhuys S.  328 ff.; Österdahl/van Zadel, Jour-
nal of Conflict & Security Law 14 (2009), 175 (175 ff.); Stahn, EJIL 17 (2006), 921 (921 ff.). 

10 Siehe z. B.: Kiderlen, Von Triest nach Osttimor; Wollenberg, Die Regierung von Konfliktge-
bieten durch die Vereinten Nationen; Zeh, Das Übergangsrecht.

11 Rosenfeld, Die humanitäre Besatzung.
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Das Konzept der Responsibility to Protect rückte in den letzten Jahren in den 
Mittelpunkt völkerrechtswissenschaftlicher Diskussion und wurde in einer Viel-
zahl von Werken behandelt. Dabei lag der Fokus jedoch immer auf der zweiten 
Verantwortungsstufe, der Responsibility to React, also auf der Frage, ob eine Pflicht 
zum Einschreiten bei schwersten Menschenrechtsverletzungen besteht.12 

Arbeiten speziell zur Responsibility to Rebuild sind – soweit erkennbar – bisher 
nicht erschienen. Eine Thematisierung der Responsibility to Rebuild erfolgte ledig-
lich als Teilaspekt in den Werken zur Responsibility to Protect.13 In jüngerer Zeit 
wird nun der Wert der Responsibility to Rebuild als Konzept, das der Friedenskon-
solidierung durch die Vereinten Nationen zugrunde gelegt werden kann14 und zu 
einer Ausformung des ius post bellum führen kann15, in einzelnen Aufsätzen er-
kannt und diskutiert.

Die Frage nach dem Inhalt, der rechtlichen Verankerung und den Konsequenzen 
einer Wiederaufbauverantwortung im Sinne der Responsibility to Rebuild wurde 
somit noch nicht ganzheitlich aus der Sicht des Völkerrechts beleuchtet. Die vorlie-
gende Arbeit soll diese Lücke schließen.

C. Gang der Darstellung 

Folgende Fragen sind daher zu klären: Was ist unter dem Konzept der Responsibili-
ty to Rebuild zu verstehen? Beinhaltet geltendes Völkerrecht bereits eine solche 
Wiederaufbauverantwortung? Welche Entwicklungsperspektiven hat die Responsi-
bility to Rebuild?

Zur Beantwortung der ersten Frage sollen im ersten Kapitel die Entwicklung und 
der Anwendungsbereich der Responsibility to Rebuild, die diese im ICISS-Bericht 
und den darauf folgenden Dokumenten zur Responsibility to Protect in der Arbeit 
der Vereinten Nationen gefunden hat, analysiert werden (Kapitel 1 A. und B.). Zu 
untersuchen ist vor allem, ob die Responsibility to Rebuild einzig und allein nach 
einem Eingreifen zur Wahrnehmung der Responsibility to React greifen soll, oder 
ob sie vielmehr unabhängig von einer vorhergehenden humanitär motivierten Inter-
vention eine Verantwortung für jede Post-Konflikt-Phase statuiert und damit einen 
weiten Anwendungsbereich hat. Zudem werden die Grundlagen, Motive und Aus-

12 Siehe z. B. folgende Dissertationen: Peters, Die Responsibility to Protect als Maßstab im 
Umgang mit schwersten Menschenrechtsverbrechen; Rausch, Responsibility to Protect; Verlage, 
Responsibility to Protect; Wenzel, Schutzverantwortung im Völkerrecht.

13 Siehe z. B.: Schnabel, in: Knight/Egerton, S.  50 ff.; Verlage, Responsibility to Protect, 
S.  342 ff.

14 Breau, Journal of Conflict & Security Law 11 (2006), 429 (429 ff.); Maus, HuV-I 23 (2010), 52 
(52 ff.); Schaller, International Legal Framework for Post-Conflict-Peacebuilding, SWP 2009, 
S.  19.

15 Fleck, Journal of International Peacekeeping 16 (2012), 84 (84 ff.); Molier, in: Molier/Nieu-
wenhuys, S.  317 ff.; Schaller, Peacebuilding und „ius post bellum“, SWP-Studie 2006.
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prägungen einer Wiederaufbauverantwortung beleuchtet (Kapitel 1, C.). Außerdem 
soll aufgezeigt werden, in welchem Spannungsverhältnis verschiedener völker-
rechtlicher Prinzipien sich der Wiederaufbau von Post-Konflikt-Staaten vollzieht 
(Kapitel 1 D.).

Auf dieser Grundlage soll im zweiten Kapitel der Frage nachgegangen werden, 
inwieweit die Responsibility to Rebuild schon im geltenden Völkerrecht verankert 
ist. Zunächst soll untersucht werden, ob einzelne Staaten eine Wiederaufbauverant-
wortung trifft (Kapitel 2 A.). Es sollen verschiedene Szenarien, in denen Staaten 
eine Wiederaufbauverantwortung treffen könnte, analysiert werden. In erster Linie 
ist hier an eine mögliche Wiederaufbauverantwortung einer Besatzungsmacht zu 
denken. Auch Wiederaufbausituationen nach einer ungerechtfertigten Verletzung 
des Gewaltverbots, nach gerechtfertigter Selbstverteidigung sowie nach Teilnahme 
an einer Intervention, die im Rahmen eines Mandates nach Kapitel VII CVN statt-
fand, werden untersucht. Daran anschließend soll untersucht werden, ob die Staa-
tengemeinschaft eine Wiederaufbauverantwortung im Sinne der Responsibility to 
Rebuild trägt (Kapitel 2 B.). Hierbei ist vor allem auf die vielfältigen Peacebuil-
ding-Aktivitäten der Vereinten Nationen einzugehen und nach einer rechtlichen 
Verpflichtung hierzu zu fragen. Im Mittelpunkt steht der Sicherheitsrat als zentraler 
Akteur im System der Friedenssicherung der Vereinten Nationen. Ansatzpunkte für 
eine solche Verantwortung könnten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Charta 
der Vereinten Nationen zu finden sein. Angesichts des häufigen Engagements der 
Vereinten Nationen ist vor allem zu analysieren, ob sich der Sicherheitsrat dadurch 
selbst gebunden hat, in ähnlichen Situationen einen Wiederaufbau unter dem Dach 
der Vereinten Nationen zu organisieren. Hierzu wird eine Vielzahl von Fällen, in 
denen die Friedenskonsolidierung von den Vereinten Nationen betrieben wird, un-
tersucht. 

Im dritten Kapitel sollen die Entwicklungsperspektiven der Responsibility to Re-
build aufgezeigt und ein Blick in die Zukunft gewagt werden. Hierzu werden die 
Konsequenzen der Responsibility to Rebuild für die institutionelle Wahrnehmung 
des Peacebuildings, mögliche Impulse für die Entwicklung des Völkerrechts sowie 
die Chancen, die sich mit einer Anerkennung der Wiederaufbauverantwortung für 
die Realität der Konfliktnachsorge ergeben, thematisiert.



Kapitel 1: 

Das Konzept der Responsibility to Rebuild

Im ersten Kapitel soll das Konzept der Responsibility to Rebuild beleuchtet werden. 
Der Begriff der Responsibility to Rebuild stammt aus dem Konzept der Responsibi-
lity to Protect, das von der International Commission on Intervention and State 
Sovereignty (ICISS) im Jahre 2001 vorgelegt wurde. Sie ist damit nur ein Teilaspekt 
eines Gesamtkonzepts, das in seiner ursprünglichen Form mit der Responsibility to 
Prevent, Responsibility to React und Responsibility to Rebuild drei Teilverantwort-
lichkeiten umfasste. Da die Arbeit der ICISS als Expertenkommission noch keine 
rechtliche Bindung begründet, ist es von fast größerem Interesse, wie die Vorschlä-
ge der ICISS in die Arbeit der Vereinten Nationen aufgenommen wurden. Nur so 
kann der status quo der Entwicklung und der Anerkennung der Responsibility to 
Rebuild festgestellt werden. Es ist daher zu untersuchen, wie mit dem Begriff der 
Responsibility to Rebuild in den folgenden Jahren bis zur allgemeinen Anerkennung 
der Responsibility to Protect auf dem Weltgipfel 2005 und darüber hinaus umgegan-
gen wurde (Abschnitt A.). Insbesondere ist zu klären, ob die Responsibility to Re-
build in diesem Normwerdungsprozess überlebt hat oder fallengelassen wurde.

Im Anschluss hieran soll gesondert der Frage nachgegangen werden, in welchen 
Fällen eine Responsibility to Rebuild zum Tragen kommen soll (Abschnitt B.). Soll 
die Responsibility to Rebuild nur nach humanitär motivierten Interventionen für 
den Intervenienten greifen oder soll die Responsibility to Rebuild auch in allen an-
deren Post-Konflikt-Phasen, wie zum Beispiel nach zwischenstaatlichen Konflik-
ten, einen Wiederaufbau einfordern? 

Sodann sollen – losgelöst von der konkreten Betrachtung der Schutzverantwor-
tung – Grundlagen und Motive aufgezeigt werden, die einer Wiederaufbauverant-
wortung zugrunde liegen (Abschnitt C.). Es soll erörtert werden, warum Staaten 
ganz unabhängig von einer völkerrechtlichen Verpflichtung Post-Konflikt-Staaten 
wiederaufbauen und sich hierbei sogar in einer Verantwortung sehen. 

Das so herausgearbeitete Konzept der Responsibility to Rebuild soll dann auf 
seine Verträglichkeit mit einigen besonders relevanten völkerrechtlichen Prinzipien 
und völkerrechtlich relevanten Werten untersucht werden (Abschnitt D.). Es handelt 
sich dabei um die staatliche Souveränität, das Selbstbestimmungsrecht, die Demo-
kratie, die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit und die Solidarität. Hier sollen 
erste Spannungsfelder aufgedeckt werden, die auch bei der Untersuchung der völ-
kerrechtlichen Verankerung einer Responsibility to Rebuild von Bedeutung sind.


